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GESEtZGEBUNG

CoronA-steuerhilfeGesetz: 
bundesrAt Gibt Grünes liCht

Die COVID-19-Pandemie stellt eine enorme Herausforderung 
für Wirtschaft und Gesellschaft dar. Zur nachhaltigen stabilisie-
rung der wirtschaftlichen entwicklung und zur sicherung 
von beschäftigung hat der Bundestag am 28.05.2020 das Co-

rona-Steuerhilfegesetz verabschiedet. Der Bundesrat hat diesem 
am 05.06.2020 zugestimmt.

Konkret sieht das Gesetz folgende steuerliche Maßnahmen vor:

Absenkung umsatzsteuer für restaurantdienstleistungen 

Da die Gastronomiebranche die wirtschaftlichen Folgen der 
COVID-19-Pandemie besonders zu spüren bekommt, wird der 
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Anwendungsbereich des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf 
nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachte re-
staurant- und Verpflegungsdienstleistungen erweitert. Dies 
gilt nicht für die Abgabe von Getränken. Grundsätzlich spielt es 
damit für diesen Zeitraum keine Rolle mehr, ob zum Beispiel ent-
sprechende Einrichtungen für den Verzehr an Ort und Stelle be-
reitgestellt werden. Gleichwohl empfehlen wir, in einem Gespräch 
die Auswirkungen dieser Maßnahme näher zu erläutern.

Gesetzliche regelung der steuerbefreiung für „Corona-
sonderleistungen“ 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat bereits am 09.04.2020 
in einem BMF-Schreiben (Bundessteuerblatt I, Seite 503) gere-
gelt, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten beihilfen und un-
terstützungen bis zu einem betrag von 1.500 € steuerfrei 
auszahlen oder als Sachleistungen gewähren können. Begüns-
tigt sind Corona-Sonderleistungen, die Beschäftigte zwischen 
dem 01.03.2020 und dem 31.12.2020 erhalten. Voraussetzung 
ist weiterhin, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden.

Der Gesetzgeber hat nunmehr in § 3 Nr. 11a Einkommensteuer-
gesetz eine gesetzliche Grundlage für die Leistung dieser Son-
derzahlungen festgelegt.

steuerbefreiung der zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurz-
arbeitergeld 

Werden vom Arbeitgeber Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld ge-
zahlt, rechnen diese im Sozialversicherungsrecht bis zu 80 % 
des letzten Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind daher 
beitragsfrei.

Da auf diese Zuschüsse nach bisher geltendem Recht Steuern 
gezahlt werden mussten, werden diese nunmehr auch bis zu 
80 % des unterschiedsbetrags zwischen dem soll-entgelt 
und dem ist-entgelt nach § 106 des dritten buches sozial-
gesetzbuch steuerfrei gestellt. Mit der Steuerbefreiung wird die 
vielfach in tarifverträgen vereinbarte, aber auch aufgrund der 
Corona-Krise freiwillige Aufstockung des Kurzarbeitergel-
des durch den Arbeitgeber gefördert. Die Steuerbefreiung ist 
auf Zuschüsse begrenzt, die für lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 29.02.2020 beginnen und vor dem 01.01.2021 en-
den, geleistet werden. Eine gewisse Besteuerung der Zuschüsse 
findet dadurch statt, dass diese in den „Progressionsvorbehalt“ 
einbezogen werden.

Das Gesetz sieht zudem folgende weitere Maßnahmen vor:

 ● die übergangsregelung für die Anwendung des § 2b um-
satzsteuergesetz, also Regelungen zur Unternehmereigen-
schaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wird 
bis zum 31.12.2022 verlängert.

 ● die steuerlichen rückwirkungszeiträume in § 9 und § 20 
Umwandlungssteuergesetz werden vorübergehend auf 
zwölf monate verlängert.

 ● die frist für mitteilungen über grenzüberschreitende 
steuergestaltungen wurde ebenfalls verlängert.

CoronA-Krise: Weitere 
steuerliChe hilfsmAssnAhmen

©
 d

ub
ov

a 
- F

ot
ol

ia
.c

om

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürge-
rinnen und Bürger sowie viele Unternehmen vor erhebliche He-
rausforderungen. Damit die Wirtschaft schnell wieder in Schwung 
kommt, hat die Bundesregierung schnell wirkende konjunktu-
relle maßnahmen auf den Weg gebracht. Die steuerlichen Maß-
nahmen sind im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz gebündelt, 
das am 29.06.2020 verabschiedet wurde. Dieses sieht unter an-
derem folgende steuerliche Maßnahmen vor:

 ● Die umsatzsteuersätze werden befristet vom 01.07.2020 bis 
zum 31.12.2020 von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % ge-
senkt. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein umfang-
reiches Anwendungsschreiben geplant. Kontaktieren Sie uns 
gern, damit wir die weiteren Details besprechen können.

 ● Die fälligkeit der einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des 
zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats verschoben.

 ● Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein 
Kinderbonus von 300 € gewährt. Das klingt zunächst gut, 
aber der Bonus wird im Rahmen der Steuererklärung bei der 
Günstigerprüfung, ob der Abzug der Kinderfreibeträge günsti-
ger ist als das gezahlte Kindergeld, berücksichtigt. Das führt 
dazu, dass sich der Bonus ab einem bestimmten Einkommen 
letztlich gar nicht mehr bemerkbar macht. Sprechen Sie uns 
hierzu gerne an.

 ● Der entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet 
auf zwei Jahre von derzeit 1.908 € auf 4.008 € für die Jahre 
2020 und 2021 angehoben.

 ● der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 
und 2021 auf 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € (bei Zusammenveranla-
gung) erweitert sowie ein Mechanismus eingeführt, um den 
Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit 
der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. Wie das konkret 
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geplant ist, erläutern wir Ihnen gerne, und prüfen ebenso, ob 
das in Ihrem Fall in Betracht kommt.

 ● einführung einer degressiven Abschreibung (AfA) in 
höhe von 25 %, höchstens das 2,5-Fache der linearen Ab-
schreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder 
hergestellt werden. Die degressive AfA gilt nicht nur für den 
betrieblichen Bereich, sondern ist auch bei den Werbungskos-
ten im privaten Bereich anwendbar.

 ● Bei der besteuerung der privaten nutzung von dienstwa-
gen, die keine Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer 
haben, wird der höchstbetrag des bruttolistenpreises von 
40.000 € auf 60.000 € erhöht.

 ● vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des 
§ 6b Einkommensteuergesetz (EStG) um ein Jahr

 ● Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwen-
dung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein 
Jahr. Heißt konkret: Haben Sie 2017 für die Anschaffung einen 
Investitionsabzugsbetrag abgezogen, dann haben Sie noch 
ein Jahr länger Zeit, um ein neues Wirtschaftsgut zu erwerben.

 ● Der Ermäßigungsfaktor für die Anrechnung der Gewerbesteu-
er auf die Einkommensteuer in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 
angehoben.

 ● Bei der Gewerbesteuer wird der freibetrag für die hinzu-
rechnungstatbestände auf 200.000 € erhöht. 

 ● Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuer-
lichen Forschungszulage auf 4 Mio. € im Zeitraum von 2020 
bis 2025

 ● Neben den Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsauf-
schwungs gibt es noch eine Änderung bei den Vorschriften zur 
Steuerhinterziehung: In Fällen der Steuerhinterziehung kann 
trotz Erlöschens des Steueranspruchs eine Einziehung rechts-
widrig erlangter taterträge nach § 73 des Strafgesetzbuches 
angeordnet werden. Außerdem soll die Grenze der Verfol-
gungsverjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen 
Verjährungsfrist verlängert werden.

immobilien: neuer VerteilunGssChlüssel 
bei den mAKlerKosten

Der Bundesrat hat am 05.06.2020 dem vom Bundestag be-
schlossenen Gesetz über die Verteilung der maklerkosten bei 
der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfa-
milienhäuser zugestimmt.

Ziel des Gesetzes ist es, durch bundesweit einheitliche, ver-
bindliche regelungen die transparenz und rechtssicher-
heit bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser zu erhöhen und die Käufer vor der Ausnut-
zung einer faktischen Zwangslage zu schützen. Insbesondere 
soll verhindert werden, dass Maklerkosten, die vom Verkäufer 
verursacht wurden und vor allem in seinem Interesse angefallen 
sind, im Kaufvertrag vollständig oder zu einem überwiegenden 
Anteil dem Käufer aufgebürdet werden.

Konkret ist im Gesetz Folgendes geregelt:

maklerverträge bedürfen der schriftform 

Maklerverträge betreffend Wohnungen und Einfamilienhäuser, 
die von Privatpersonen abgeschlossen werden, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit künftig der textform. Hierfür reicht beispielswei-
se eine e-mail aus. Damit sollen Rechtsunsicherheiten darüber 
vermieden werden, ob und mit wem letztlich ein Maklervertrag 
vereinbart wurde.

maklerkosten zwischen Käufer und Verkäufer geteilt 

Was die Kosten des Maklers anbelangt, so sieht die gesetzliche 
Neuregelung vor, dass es immer zu einer Kostenteilung kommt. 
Hierbei sind folgende zwei Fälle zu unterscheiden:

1. beauftragung von einer seite: Wenn nur der Käufer oder 
nur der Verkäufer den Makler beauftragt, ist eine Verein-
barung zur Übernahme der Maklerkosten durch die andere 
Partei nur wirksam, wenn die Partei, die den Maklervertrag 
abgeschlossen hat, zur Zahlung der Provision mindestens in 
gleicher Höhe verpflichtet bleibt. Ein solcher Zahlungs- oder 
Erstattungsanspruch wird erst fällig, wenn die Partei, die den 
Maklervertrag abgeschlossen hat, nachweist, dass sie ihrer 
Verpflichtung zur Zahlung des Maklerlohns nachgekommen 
ist. Damit soll sichergestellt werden, dass es auch tatsächlich 
zu einer Umsetzung der getroffenen Vereinbarung kommt und 
nicht eine Partei - häufig der Käufer - im Ergebnis dennoch die 
Maklerkosten alleine trägt.

2. beauftragung von beiden seiten: Sofern sich der Makler für 
die Vermittlung derselben Immobilie sowohl von deren Verkäu-
fer als auch vom Käufer eine Provision versprechen lässt, darf 
er mit beiden Parteien nur eine Vereinbarung über jeweils die 
Hälfte der Gesamtsumme treffen, da er die Interessen beider 
wahrnimmt.

UNtERNEHMER

inVestitionsAbzuGsbeträGe: 
reGeln zur rüCKGänGiGmAChunG

Mit der Bildung eines investitionsabzugsbetrags (IAB) können 
Unternehmer die steuermindernde Wirkung einer betrieblichen 
Investition in die Zeit vor der Anschaffung vorverlegen und sich 
so einen Liquiditätsvorteil verschaffen.

In einem Altfall aus 2008 hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) nun 
zur Rückgängigmachung eines IAB wegen einer unterbliebenen 
Hinzurechnung im Investitionsjahr geäußert.

Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte ein Unternehmer in sei-
ner Gewinnermittlung 2008 zunächst einen außerbilanziellen IAB 
von 12.491 € geltend gemacht. Das Finanzamt hatte erklärungs-
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gemäß veranlagt. Im Folgejahr erwarb der Unternehmer dann 
einen Pkw, ein Aquarium und einen Drucker für seinen Betrieb 
und minderte die Anschaffungskosten dieser Wirtschaftsgüter 
innerbilanziell um jeweils 40 %, was in der Summe dem zuvor 
geltend gemachten Abzugsbetrag entsprach. Die gebotene au-
ßerbilanzielle hinzurechnung des IAB nahm er 2009 jedoch 
nicht vor. Das Finanzamt folgte den Angaben des Unternehmers 
und veranlagte ihn auch für das Jahr 2009 ohne Vorbehalt der 
nachprüfung, so dass der Bescheid bestandskräftig wurde.

Im Nachgang bemerkte das Finanzamt die fehlerhafte Behand-
lung im Jahr 2009 und erließ daraufhin einen geänderten Be-
scheid für 2008, in dem es den Gewinn um 12.491 € erhöhte 
(Rückgängigmachung des Abzugsbetrags im Bildungsjahr). Der 
Unternehmer wollte diese „Rolle rückwärts“ abwenden und zog 
vor den BFH. Die Bundesrichter hielten die Änderung des Steu-
erbescheids 2008 jedoch für zulässig. 

Nach ihrem Urteil darf ein IAB rückgängig gemacht werden, wenn 
der Unternehmer im späteren Jahr der Investition zwar den (in-
nerbilanziellen) Abzug von 40 % der Anschaffungskosten vor-
nimmt, es aber unterlässt, den in einem Vorjahr abgezogenen 
IAB außerbilanziell wieder hinzuzurechnen.

Vorsteuer-VerGütunG: umsAtzsteuer-
AnWendunGserlAss AnGepAsst

@
 E

ig
en

s 
- a

do
be

.c
om

Bereits zum 01.01.2020 sind gesetzliche änderungen im Vor-
steuer-Vergütungsverfahren in Kraft getreten. Das Bundesfi-
nanzministerium hat am 07.05.2020 ein Schreiben veröffentlicht. 
Die Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sind 
in diesem Kontext angepasst worden. Die Änderungen betreffen 
das Vorsteuer-Vergütungsverfahren eines im Ausland ansässi-
gen Unternehmers, die Definition eines ausländischen Unterneh-
mers und die Verzinsung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens.

Das Umsatzsteuergesetz wurde zur Vermeidung von Miss-
brauchsfällen bezüglich der Einschränkungen des Vorsteuerab-
zugs für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sig sind, erweitert. missbrauchsfälle können auftreten, wenn die 
Einschränkungen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens in Bezug 

auf die erforderliche Gegenseitigkeit und den Vorsteueraus-
schluss bei Kraftstoffen durch einen unrichtigen oder unberech-
tigten Steuerausweis und den Bezug einer unter das reverse-
Charge-Verfahren fallenden Leistung umgangen werden sollen.

Laut Verwaltungsauffassung können im Ausland ansässige Un-
ternehmer, die die Voraussetzungen des Vorsteuer-Vergütungs-
verfahrens erfüllen und Umsatzsteuer im allgemeinen Besteue-
rungsverfahren schulden, die Vergütung der Vorsteuerbeträge 
nur im Vorsteuer-Vergütungsverfahren geltend machen. Diese 
Verwaltungsauffassung wurde nun inhaltlich in das Umsatzsteu-
ergesetz übernommen.

Die Definition eines im Ausland ansässigen unternehmers, für 
den das Vorsteuer-Vergütungsverfahren in Betracht kommt, wur-
de an die EuGH-Rechtsprechung angepasst. Danach führt eine 
inländische Betriebsstätte nur zum Ausschluss vom Vorsteuer-
Vergütungsverfahren, wenn sie im Inland steuerbare Umsätze 
erzielt. In der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung ist für das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren geregelt, dass der zu vergütende 
Betrag nach Ablauf einer bestimmten Frist zu verzinsen ist. Nun 
wurde der beginn des zinslaufs einheitlich an den Wortlaut 
der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie angepasst.

KleinunternehmerreGelunG bei 
sitz im AuslAnd niCht AnWendbAr

Unternehmer mit niedrigen Umsätzen können die sogenannte 
Kleinunternehmerregelung des deutschen Umsatzsteuerge-
setzes in Anspruch nehmen, so dass bei ihnen keine Umsatz-
steuer erhoben wird. Sie können in diesem Fall auf den Ausweis 
und die Abführung der Umsatzsteuer verzichten, im Gegenzug 
aber auch keinen Vorsteuerabzug aus Rechnungen anderer 
Unternehmer geltend machen.

Nutzbar ist diese Regelung für Unternehmer, deren Umsatz (zu-
züglich Umsatzsteuer) im vorangegangenen Jahr 22.000 € nicht 
überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraus-
sichtlich nicht übersteigen wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die deut-
sche Kleinunternehmerregelung bei einer Ansässigkeit des 
unternehmers im Ausland nicht anwendbar ist. Geklagt hatte 
eine italienische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Italien, die in 
Deutschland eine Wohnung über Internetportale vermietete. Das 
deutsche Finanzamt berechnete Umsatzsteuer auf die erzielten 
Vermietungsumsätze, wogegen die Frau klagte. Sie wollte unter 
die deutsche Kleinunternehmerregelung gefasst werden und 
machte geltend, dass sie sich bei ihren Aufenthalten in Deutsch-
land persönlich um die Verwaltung und Instandhaltung der Woh-
nung gekümmert habe.

Der BFH lehnte dies jedoch ab und urteilte, dass die Frau auf-
grund ihrer Ansässigkeit im Ausland nicht zur Inanspruchnahme 
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der Regelung berechtigt war. Die Bundesrichter verwiesen auf 
die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie und die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs, wonach sich die Kleinunterneh-
merregelung auf Unternehmer beschränkt, die im Mitgliedstaat 
der Leistungserbringung ansässig sind.

rAbAttmodell: WelCher steuersAtz Auf 
beitrAG für KundenmitGliedsChAft?

Zur Kundenbindung und Umsatzstärkung werden im Einzelhan-
del unterschiedliche Rabattmodelle eingesetzt. Wenn Kunden 
durch eine entgeltliche mitgliedschaft in ein Rabattsystem auf-
genommen werden, stellt sich die Frage nach der umsatzsteu-
erlichen Behandlung des gezahlten Mitgliedschaftsbeitrags. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat nun wichtige Antworten geliefert.

Geklagt hatte der Betreiber mehrerer Biosupermärkte, dessen 
Kunden für 10 € bis 20 € pro Monat eine Mitgliedschaft abschlie-
ßen konnten. Im Gegenzug war ihnen ein verbilligter Warenein-
kauf in unbegrenzter Höhe eröffnet. Im Streitjahr 2010 lagen die 
vereinnahmten Mitgliedsbeiträge des Marktbetreibers bei insge-
samt 477.000 € brutto. Er sah die Beiträge als entgelte für die 
späteren Wareneinkäufe an. Da die Waren in den Supermärk-
ten zu 81 % dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterla-
gen (z.B. Lebensmittel), wollte der Betreiber auch die Mitglieds-
beiträge zu diesem Anteil nur mit 7 % statt mit 19 % versteuern.

Das Finanzamt sah die Mitgliedschaften als selbständige leis-
tung an und unterwarf die Beiträge deshalb dem 19%igen Um-
satzsteuersatz. Der BFH bestätigte diese Auffassung. Es liege 
eine selbständige steuerbare Leistung vor und keine bloße 
nebenleistung zum Warenkauf. Die Bundesrichter verwiesen 
darauf, dass der Mitgliedsbeitrag keine Anzahlung auf künftige 
Warenlieferungen sei, da das „Ob und Wie“ der künftigen Liefe-
rungen bei Abschluss der Mitgliedschaft noch unbestimmt sei.

ARBEItGEBER UND 
ARBEItNEHMER

Arbeitnehmer in KurzArbeit: KuG 
unterlieGt proGressionsVorbehAlt
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Aufgrund der Corona-Krise sind viele Arbeitnehmer in Kurzar-
beit tätig. Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung zwar 
steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten progressionsvor-
behalt. Das heißt: Es erhöht den persönlichen Steuersatz, mit 
dem das restliche Einkommen des Arbeitnehmers versteuert 
wird. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung kann es da-
her schnell zu Steuernachzahlungen kommen.

beispiel: Der ledige Arbeitnehmer A bezieht im Jahr 2020 ein 
Kurzarbeitergeld von insgesamt 4.000 €. Sein zu versteuerndes 
Einkommen liegt bei 30.000 €. Ohne Kurzarbeitergeld würde 
seine festgesetzte einkommensteuer bei 5.187 € liegen, auf-
grund des Progressionsvorbehalts erhöht sich die Steuer auf 
5.684 €. Das Kurzarbeitergeld führt also zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung der übrigen Einkünfte von 497 €.

HAUSBESItZER

zAhlunG lAufender hAusKosten stellt 
Keine unentGeltliChe zuWendunG dAr

Zusammen veranlagte Ehegatten können beim Finanzamt eine 
Aufteilung der steuerschuld beantragen, so dass die Vollstre-
ckung gegen jeden einzelnen jeweils auf den Steuerbetrag be-
schränkt wird, der auf ihn entfällt. Die Aufteilung erfolgt nach dem 
Verhältnis der Steuerbeträge, die sich bei einer einzelveranla-
gung ergeben würden.

Sofern sich Eheleute untereinander unentgeltlich Vermögens-
gegenstände zuwenden, kann der Zuwendungsempfänger über 
seinen Aufteilungsbetrag hinaus vom Finanzamt in Anspruch ge-
nommen werden - und zwar bis zur Höhe des gemeinen Werts 
der Zuwendung.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass keine unent-
geltliche zuwendung in diesem Sinne vorliegt, wenn der Allein-
verdiener-Ehegatte alle laufenden Kosten des gemeinsam be-
wohnten hauses der Eheleute zahlt. Dies gilt selbst dann, wenn 
das Haus im Alleineigentum des anderen Ehegatten steht.

ALLE StEUERZAHLER

eheGAtten und lebenspArtner: 
zusAmmenVerAnlAGunG meist GünstiGer

Paare ohne trauschein werden vom Finanzamt wie zwei Sin-
gles besteuert, unabhängig von der Frage, wie lange sie schon 
zusammenleben oder wie viele gemeinsame Kinder sie bereits 
haben. Mangels Heirat wird für beide eine Einzelveranlagung 
durchgeführt, bei der jeder Partner sein Einkommen einzeln ver-
steuern muss.

Wer hingegen verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Fi-
nanzamt die zusammenveranlagung beantragen, so dass ein 
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Paar steuerlich wie eine Person behandelt wird. In diesen Fäl-
len kommt das günstige ehegattensplitting zur Anwendung: 
Das Finanzamt zählt das Jahreseinkommen beider Partner zu-
sammen, halbiert den Betrag und berechnet für diese Hälfte die 
Einkommensteuer. Die so errechnete Steuer wird anschließend 
verdoppelt und für das Ehepaar festgesetzt.

Insbesondere Paare mit unterschiedlich hohen Verdiensten kön-
nen auf diese Weise viel Steuern sparen.

nAChlAssVerbindliChKeiten: prozess-
Kosten bei erbsChAftsteuer AbziehbAr
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Kosten, die einem Erben unmittelbar im Zusammenhang mit der 
Erlangung, Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlas-
ses entstehen, können bei der Erbschaftsteuerberechnung als 
sogenannte nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass auch 
Kosten eines zivilprozesses abziehbar sein können, wenn ein 
Erbe vermeintlich zum Nachlass gehörende Ansprüche des Erb-
lassers geltend gemacht hat.

Im zugrundeliegenden Fall hatte der Erblasser noch knapp vier 
Jahre vor seinem tod seine porzellansammlung einem städ-
tischen museum geschenkt. Nach Eintritt des Erbfalls verklag-
ten seine Erben die Stadt auf herausgabe der sammlung und 
trugen vor, dass der Erblasser geschäftsunfähig gewesen sei. 
Die Klage blieb jedoch erfolglos, so dass die Erben auf den Pro-
zesskosten sitzenblieben.

Der BFH erkannte die Kosten der Erben nun erbschaftsteuer-
mindernd an und erklärte, dass zu den Nachlassverbindlichkei-
ten auch Ausgaben zählten, die ein Erbe durch die gerichtliche 
Geltendmachung von (vermeintlich) zum Nachlass gehörenden 
Ansprüchen des Erblassers zu tragen habe. Die Kosten müss-
ten zur Abziehbarkeit allerdings in einem engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit dem Erwerb von todes wegen 
stehen und dürften nicht erst durch die spätere Verwaltung des 
Nachlasses anfallen.
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(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.08.2020 (13.08.2020*)
• Umsatzsteuer

(Monatszahler)

• Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monatszahler)

17.08.2020 (20.08.2020*)
• Gewerbesteuer

• Grundsteuer

27.08.2020
• Sozialversicherungsbeiträge
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Corona-Steuerhilfegesetz: Bundesrat gibt grünes Licht 

Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der  
Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz); BR-Drs. 290/20 (B) v. 05.06.2020

2. Corona-Krise: Weitere steuerliche Hilfsmaßnahmen 
Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der  
Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz); BR-Drs. 370/20 (B) v. 29.06.2020

3. Immobilien: Neuer Verteilungsschlüssel bei den Maklerkosten 
Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über  
Wohnungen und Einfamilienhäuser; BR-Drs. 236/20 (B) v. 05.06.2020

4. Investitionsabzugsbeträge: Regeln zur Rückgängigmachung 
BFH, Urt. v. 03.12.2019 – X R 11/19; www.bundesfinanzhof.de

5. Vorsteuer-Vergütung: Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst 
BMF-Schreiben v. 07.05.2020 – III C 3 - S 7359/19/10010 :001; www.bundesfinanzministerium.de

6. Kleinunternehmerregelung bei Sitz im Ausland nicht anwendbar 
BFH, Urt. v. 12.12.2019 – V R 3/19; www.bundesfinanzhof.de

7. Rabattmodell: Welcher Steuersatz auf Beitrag für Kundenmitgliedschaft? 
BFH, Urt. v. 18.12.2019 – XI R 21/18; www.bundesfinanzhof.de

8. Arbeitnehmer in Kurzarbeit: Kug unterliegt Progressionsvorbehalt 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 27.04.2020; www.vlh.de

9. Zahlung laufender Hauskosten stellt keine unentgeltliche Zuwendung dar 
BFH, Urt. v. 17.12.2019 – VII R 18/17; www.bundesfinanzhof.de

10. Ehegatten und Lebenspartner: Zusammenveranlagung meist günstiger 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 18.05.2020; www.vlh.de

11. Nachlassverbindlichkeiten: Prozess kosten bei Erbschaftsteuer abziehbar 
BFH, Urt. v. 06.11.2019 – II R 29/16; www.bundesfinanzhof.de
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